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des Stadtrats 

 

 

Geschäftsreglement des Stadtrats (Stadtratsreglement; GRSR): Teilrevision, Anträge 2. Lesung 
 

Geltende Fassung Anträge Ratsbüro Anträge Aufsichtskommission Anträge Stadtrat 

Art. 1   Sitzungen; Öffentlichkeit  

1 Sitzungen des Stadtrats finden statt, 

so oft es die Geschäfte erfordern. 

2 Die Sitzungen des Stadtrats sind 

öffentlich. Der Stadtrat kann jedoch die 

Öffentlichkeit mit Zweidrittelmehrheit 

der Stimmenden für die Behandlung 

eines Ratsgeschäfts ausschliessen, 

falls dies zur Wahrung wichtiger staat-

licher Interessen oder aus Gründen 

des Persönlichkeitsschutzes nötig 

erscheint. 

  Antrag Luzius Theiler (GPB-DA): 

1 Sitzungen des Stadtrats finden statt, 

so oft es die Geschäfte erfordern. Die 

Sitzungen sind so anzusetzen, dass 

die Geschäfte spätestens am 10. 

Sitzungstag nach Verabschiedung 

durch den Gemeinderat traktandiert 

werden können. Vorbehalten bleiben 

die Fristen für dringlich erklärte 

Vorstösse. 

 

Art. 16   Präsidium 

1 Das Präsidium des Stadtrats be-

stimmt in Absprache mit dem Gemein-

derat Tag und Traktandenliste der 

Sitzungen, vorbehalten bleiben Ände-

rungen der Traktandenliste durch den 

Stadtrat am Sitzungstag. 

2 Verschobene Geschäfte sind in der 

Regel am nächsten Sitzungstag zu 

Beginn der Sitzung zu traktandieren. 

Art. 16   Präsidium 

1 unverändert. 

 

 

 

 

 
2 aufgehoben. 
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3 Das Präsidium des Stadtrats beruft 

den Rat zu den Sitzungen ein. Dieser 

ist auch einzuberufen, wenn 20 Mit-

glieder ein schriftliches Begehren an 

das Präsidium richten. 

4 Es leitet die Verhandlungen, sorgt 

dafür, dass die Vorschriften des Stadt-

ratsreglements befolgt werden und legt 

jeweils zu Beginn der Legislatur die 

Sitzordnung des Stadtrats fest. 

5 Es führt zusammen mit der Stadt-

ratssekretärin oder dem Stadtratssek-

retär die rechtsverbindliche Unter-

schrift für den Stadtrat. 

6 Es ist in Vertretung des Stadtrats 

und zusammen mit dem ersten und mit 

dem zweiten Vizepräsidium des Stadt-

rats dem Stadtratssekretariat direkt 

vorgesetzt. 

3 unverändert. 

 

 

 

4 unverändert. 

 

 

 

5 unverändert. 

 

 

6 unverändert. 
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Art. 31   Beschlussfähigkeit; Abstim-

mungen 

1 Die vorberatenden Kommissionen 

sind beschlussfähig, wenn die Mehr-

zahl ihrer Mitglieder, Präsidium und 

Vizepräsidium eingerechnet, anwe-

send ist. 

2 Bei Abstimmungen entscheidet das 

relative Mehr der Stimmenden. Das 

Kommissionspräsidium stimmt mit. 

Ergibt sich Stimmengleichheit, hat es 

den Stichentscheid. 

3 Die Kommissionsminderheit kann 

eine Sprecherin oder einen Sprecher 

für ihren Antrag bestimmen, wenn der 

Antrag der Kommission vorgelegen ist 

und in der Abstimmung mindestens 

einen Drittel der anwesenden Mitglie-

der auf sich vereinigt hat. Sie teilt dies 

der Kommission unverzüglich mit. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrag SP: 
3 

Die Kommissionsminderheit kann 

eine Sprecherin oder einen Sprecher 

für ihren Antrag bestimmen, wenn der 

Antrag der Kommission vorgelegen ist 

und in der Abstimmung mindestens 

einen Drittel der anwesenden Mitglie-

der auf sich vereinigt hat. Sie teilt dies 

der Kommission unverzüglich mit. Die 

Sprecherin oder der Sprecher der 

Kommissionsminderheit darf nicht 

die Referentin oder der Referent des 

gleichen Geschäfts sein. 

Art. 47   Reihenfolge der Geschäfte  

1 Die Geschäfte werden, sofern der 

Stadtrat nichts anderes beschliesst, in 

der auf der Traktandenliste vermerkten 

Reihenfolge behandelt. 

 

 

Art. 47   Behandlung der Geschäfte 

1 (neu) Bei der Traktandierung und 

Behandlung haben die Sachgeschäf-

te Vorrang gegenüber den dringli-

chen Vorstössen. Alle übrigen Ge-

schäfte mit Ausnahme von Wahlen 

werden nachrangig traktandiert. 

Art. 47   Behandlung der Geschäfte 
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2 Sind die Referentinnen oder Refe-

renten nicht zugegen und kann sie 

niemand vertreten, wird das betreffen-

de Geschäft hinausgeschoben. Das 

Präsidium des Stadtrats bestimmt, 

wann es an die Reihe kommt. 

3 Sind mehrere Geschäfte mit engem 

inhaltlichem Zusammenhang traktan-

diert, kann die Diskussion zu diesen 

Geschäften gemeinsam erfolgen. 

2 (neu) Verschobene Geschäfte sind 

in der Regel am nächsten Sit-

zungstag zu Beginn der Sitzung zu 

traktandieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die bisherigen Absätze 1-3 werden 

neu zu Absätzen 3-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (neu) Die Behandlung dringlicher 

Vorstösse ist nach deren einmaliger 

Verschiebung an der darauffolgen-

den Stadtratssitzung zwingend. 

Die bisherigen Absätze 1-3 werden 

neu zu Absätzen 4-6. 

Antrag SP: 

2 (neu) Verschobene Geschäfte sind 

in der Regel am nächsten Sit-

zungstag zu Beginn der Sitzung zu 

traktandieren. 

Antrag SVP: 

2 (neu) Verschobene Geschäfte sind 

in der Regel am nächsten Sit-

zungstag zu Beginn der Sitzung zu 

traktandieren. 
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Art. 48   Persönliche Erklärung 

Fühlt sich ein Mitglied des Stadtrats 

persönlich angegriffen oder unkorrekt 

behandelt, hat es das Recht, jederzeit 

eine kurze mündliche Erklärung abzu-

geben. Vorbehalten bleiben Diskussio-

nen im Sinn des Artikels 49. 

Art. 48   Persönliche Erklärung 

Fühlt sich ein Mitglied des Stadtrats 

persönlich angegriffen oder unkorrekt 

behandelt, hat es das Recht, jederzeit 

eine kurze mündliche Erklärung abzu-

geben. Vorbehalten bleiben Diskussio-

nen im Sinn des Artikels 49. 

 Eventualantrag SVP (falls Antrag 

Ratsbüro zu Art.53 Abs.3 neu ange-

nommen): 

Fühlt sich ein Mitglied des Stadtrats 

persönlich angegriffen, oder unkorrekt 

behandelt oder angesprochen, hat es 

das Recht, jederzeit eine kurze münd-

liche Erklärung abzugeben. Vorbehal-

ten bleiben Diskussionen im Sinn des 

Artikels 49. 

Art. 49   Aktuelle Ereignisse 

1 Zu Beginn einer Sitzung kann ein 

Mitglied des Stadtrats den Antrag auf 

Diskussion zu einem aktuellen Ereignis 

stellen. Stimmt diesem Antrag die 

Mehrheit der Stimmenden zu, ist die 

Diskussion eröffnet.  

2 Jeder Partei wird eine Redezeit von 

fünf Minuten eingeräumt. 

3 Nach Abschluss der Diskussion kann 

der Gemeinderat bei einer Redezeit-

beschränkung von zehn Minuten sei-

nen Standpunkt bekanntgeben. 

Art. 49   Aktuelle Ereignisse 

1 unverändert. 

 

 

2 unverändert. 

 

 

3 Nach Abschluss der Diskussion kann 

der Gemeinderat während maximal 

zehn Minuten seinen Standpunkt be-

kanntgeben. 
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Art. 50   Gang der Beratung  

1 Das Präsidium des Stadtrats erteilt 

das Wort wie folgt: der Sprecherin 

oder dem Sprecher der vorberatenden 

Kommission (Mehrheit, allenfalls Min-

derheit), den für Fraktionen Sprechen-

den (Fraktionserklärungen), den übri-

gen Mitgliedern des Stadtrats und 

anschliessend dem Gemeinderat. Wei-

tere Wortmeldungen bleiben vorbehal-

ten. Auf Antrag aus dem Stadtrat kann 

diese Reihenfolge geändert werden. 

2 Ist ausnahmsweise ein dringendes 

Geschäft von keiner Kommission bera-

ten worden, referiert zuerst das zu-

ständige Mitglied des Gemeinderats. 

 

Art. 50   Gang der Beratung  

1 Das Präsidium des Stadtrats er-

teilt das Wort in folgender Reihen-

folge: 

a. der Kommissionsmehrheit, ge-
gebenenfalls der Kommissi-
onsminderheit, 

b. allfälligen Antragstellerinnen 
und Antragstellern sowie den 
Ratsmitgliedern, die einen ei-
genen Vorstoss begründen, 

c. den Fraktionen für die Frakti-
onserklärungen in der Reihen-
folge der Anmeldung ihrer Vo-
ten, 

d. den übrigen Mitgliedern des 
Stadtrats in der Reihenfolge 
der Anmeldungen ihrer Voten, 

e. dem zuständigen Mitglied des 
Gemeinderats. 

 

 

 

2 (neu) Auf Antrag aus dem Stadtrat 

kann diese Reihenfolge geändert 

werden. 

Der bisherige Absatz 2 wird neu zu 

Absatz 3. 

Art. 50   Gang der Beratung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 (neu) Weitere Wortmeldungen 

bleiben vorbehalten. 

 

Absatz 2 Antrag Ratsbüro wird neu zu 

Absatz 3.  

 

Der bisherige Absatz 2 wird neu zu 

Absatz 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventualantrag SVP (falls Antrag AK 

zu Abs.2 neu angenommen): 

Die Bestimmung wird als neuer Absatz 

1 Buchstabe f aufgenommen. 
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3 Das Präsidium des Stadtrats kann 

bei wichtigen Geschäften eine Eintre-

tensdebatte durchführen, nach deren 

Schluss über das Eintreten abge-

stimmt wird. 

Art. 50a   Eintretensdebatte  

1 Das Präsidium des Stadtrats kann 

bei Geschäften, die einer Detailbera-

tung bedürfen, eine Eintretensdebatte 

durchführen, nach deren Schluss über 

das Eintreten abgestimmt wird. Liegt 

kein Antrag auf Nichteintreten vor, 

gilt Eintreten als beschlossen. 

2 
(neu) Eintreten ist obligatorisch 

bei Geschäften, deren Behandlung 

gesetzlich vorgeschrieben ist. In 

diesen Fällen kann eine Grundsatz-

debatte geführt werden. 

Art. 50a   Eintretensdebatte  

 

 

 

 

 

2 
(neu) Eintreten ist obligatorisch bei 

Geschäften, deren Behandlung gesetz-

lich reglementarisch vorgeschrieben 

ist. In diesen Fällen kann eine Grund-

satzdebatte geführt werden. 

 

4 Steht ein Erlass oder dessen Revisi-

on zur Beratung, findet eine zweite 

Lesung statt. Der Stadtrat kann vor der 

Schlussabstimmung mit Zweidrittel der 

anwesenden Ratsmitglieder beschlies-

sen, auf die Durchführung einer zwei-

ten Lesung zu verzichten. 

5 Anträge an den Stadtrat, die nicht 

von der vorberatenden Kommission 

stammen, müssen vor Abschluss der 

ersten Lesung gestellt werden. Über 

diese Anträge wird in der ersten Le-

sung nicht befunden. Die Schlussab-

stimmung findet nach der zweiten Le-

sung statt. 

Art. 50b   Beratung von Erlassen 

Die bisherigen Absätze 4-6 werden 

neu zu den Absätzen 1-3. 
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6 
Der Stadtrat kann die Einsetzung 

einer Redaktionskommission be-

schliessen; letztere kann das Büro des 

Stadtrats oder eine eigens dafür ein-

zusetzende Kommission sein. 

Art. 51   Ordnungsanträge  

1 Ordnungsanträge beziehen sich auf 

die Form der Behandlung der Geschäf-

te, deren Verschiebung, den Schluss 

der Diskussion, den Abbruch der Sit-

zung oder die Handhabung des Stadt-

ratsreglements. 

2 Stellt ein Mitglied des Stadtrats ei-

nen Ordnungsantrag, erhält es unmit-

telbar nach dem aktuell Sprechenden 

zur kurzen Begründung das Wort. 

3 Ordnungsanträge sind vor jedem 

weiteren Antrag zu behandeln. Sie 

sind sogleich und ohne Diskussion zur 

Abstimmung zu bringen. 

 

 

 

 

 

 

Art. 51   Ordnungsanträge  

1 unverändert. 

 

 

 

 

2 Ordnungsanträge können jederzeit 

gestellt werden. 

 

3 Stellt ein Mitglied des Stadtrats ei-

nen Ordnungsantrag, erhält es unmit-

telbar nach der sprechenden Person 

zur kurzen Begründung das Wort. 

Über den Ordnungsantrag wird so-

gleich und ohne Diskussion abge-

stimmt. 

Art. 51   Ordnungsanträge  

1 Ordnungsanträge beziehen sich auf 

die Form der Behandlung der Geschäf-

te, deren Verschiebung, den Schluss 

der Diskussion, den Abbruch oder die 

Verlängerung der Sitzung oder die 

Handhabung des Stadtratsreglements. 
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4 
Wird Schluss der Diskussion (Art. 

57) oder Verschiebung der Beratung 

beantragt, so darf nur noch zu diesem 

Antrag gesprochen werden. Danach ist 

darüber abzustimmen. Wird einem 

solchen Antrag zugestimmt, so dürfen 

nur noch jene Mitglieder des Stadtrats 

zum Beratungsgegenstand sprechen, 

die vor der Antragstellung das Wort 

verlangt haben. 

4 Wird Schluss der Diskussion, Ver-

schiebung oder Verlängerung der 

Beratung beantragt, so darf nur noch 

zu diesem Antrag gesprochen werden. 

Danach ist darüber abzustimmen.  

 

 

 

5 (neu) Wird dem Antrag auf Schluss 

der Diskussion zugestimmt, so dürfen 

nur noch zum Beratungsgegenstand 

sprechen: 

− jene Mitglieder des Stadtrats die 

vor der Antragstellung das Wort 

verlangt haben; 

− die Mitglieder des Gemeinde-

rats, sofern sie sich noch nicht 

zur Sache geäussert haben. 
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Art. 53   Verhandlungsordnung 

1 Die Mitglieder des Stadtrats spre-

chen vom Rednerpult aus. 

2 Das Präsidium des Stadtrats erteilt 

das Wort in der Reihenfolge der an-

gemeldeten Wortbegehren, vorbehält-

lich Artikel 50 Absatz 1 und 2. Mitglie-

der des Stadtrats, die zum Verhand-

lungsgegenstand noch nicht gespro-

chen haben, erhalten jedoch zuerst 

das Wort. 

3 Ordnungsanträge und Rückwei-

sungsanträge können jederzeit gestellt 

werden. 

4 Wer spricht, soll bei der Sache blei-

ben und sich der Kürze befleissigen. 

Entfernt sich eine Rednerin oder ein 

Redner vom Verhandlungsgegenstand, 

werden sie vom Präsidium des Stadt-

rats ermahnt, zur Sache zu sprechen. 

Art. 53   Verhandlungsordnung 

1 unverändert. 

 
2 aufgehoben. 

 

 

 

 

 
3 aufgehoben. 

 

 

Der bisherige Absatz 4 wird neu zu 

Absatz 2. 

 

 

 

3 (neu) Kein Mitglied spricht mehr 

als zweimal zum gleichen Gegen-

stand. 

Art. 53   Verhandlungsordnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 (neu) Kein Mitglied spricht mehr 

als zweimal zum gleichen Gegen-

stand. 

Eventualantrag SVP (falls Antrag 

Ratsbüro zu Abs.3 angenommen): 

3 
(neu) Kein Mitglied spricht an einem 

Sitzungstag mehr als zweimal zum 

gleichen Gegenstand. 

4
 (neu) Von dieser Regel ausge-

nommen sind Voten, die in der Ei-

genschaft als Sprecherin oder Spre-

cher der Kommissionsmehrheit und 

-minderheit gehalten werden; in 

dieser Funktion darf zweimal ge-

sprochen werden, ohne dass diese 

Voten angerechnet werden. 

5
 (neu) Für die Eintretensdebatte 

und Rückweisungsanträge darf je-

weils zweimal gesprochen werden. 

6
 (neu) Vorbehalten sind zusätzliche 

erweiterte persönliche Erklärungen, 

wobei letztere auf Antrag auch ge-

währt werden müssen, wenn ein 

Vorredner die Ausführung eines 

Ratskollegen falsch wiedergibt und 

der Standpunkt richtig gestellt wer-

den muss. 
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5 Die Redezeit beträgt für die ersten 

Voten der Vertretung einer Fraktion 

und der Mitglieder des Stadtrats, die 

einen Antrag oder einen persönlichen 

Vorstoss begründen, zehn Minuten. 

Bei weiteren Voten zum gleichen Ge-

genstand und für die übrigen Mitglie-

der des Stadtrats beträgt die Redezeit 

fünf Minuten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 53a   Redezeit 

1 Die Redezeit beträgt für Fraktions-

erklärungen zehn Minuten. Bei weite-

ren Voten zum gleichen Gegenstand 

und für die übrigen Mitglieder des 

Stadtrats beträgt die Redezeit fünf 

Minuten. 

 

 

2 (neu) Die Redezeit für die Begrün-

dung von Vorstössen durch das 

einreichende Ratsmitglied beträgt 

10 Minuten. Wollen mehrere einrei-

chende Personen einen Vorstoss 

begründen, wird die Redezeit aufge-

teilt. 

3 (neu) Für die Begründung von 

Anträgen beträgt die Redezeit 3 

Minuten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (neu) Für die Begründung von An-

trägen beträgt die Redezeit 3 5 Minu-

ten. 

 

 

 

 

 

 

 

Antrag SP: 

1 Die Redezeit beträgt für Fraktions-

erklärungen zehn Minuten. Bei weite-

ren Voten zum gleichen Gegenstand 

und für die übrigen Mitglieder des 

Stadtrats beträgt die Redezeit fünf 

Minuten. Bei gemeinsamer Behand-

lung von Geschäften gemäss Artikel 

47 Absatz 3 können die Redezeiten 

nicht kumuliert werden. 

 

 

 

 

Antrag SVP: 

3 (neu) Für die Begründung von An-

trägen eines Antrags beträgt die Re-

dezeit 3 Minuten. 

Eventualantrag SVP (falls Antrag AK 

angenommen): 

3 (neu) Für die Begründung von An-

trägen eines Antrags beträgt die Re-

dezeit 5 Minuten. 
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1 Die Redezeiten, welche im Anhang 

zu diesem Reglement tabellarisch 

dargestellt sind, betragen: 

a. für Sachgeschäfte mit Abstim-
mungsbotschaft: 15 Minuten für 
die Sprecherinnen oder den die 
Sprecher der vorberatenden 
Kommission, 30 Minuten pro Frak-
tion und 15 Minuten für die Mit-
glieder des Gemeinderats; 

b. für übrige Sachgeschäfte, nament-
lich Reglemente und Kreditge-
schäfte ohne obligatorische Volks-
abstimmung: 10 Minuten für die 
Sprecherinnen oder den die Spre-
cher der vorberatenden Kommissi-
on, 20 Minuten pro Fraktion und 
10 Minuten für die Mitglieder des 
Gemeinderats; 

Antrag Luzius Theiler (GPB-DA): 

3 (neu) Vorstösse zum gleichen Ge-

genstand könne gemeinsam behan-

delt werden. Nach der Begründung 

der Vorstösse gelten für die Diskus-

sion die Redezeiten gemäss Abs.1. 

4 (neu) Für die Begründung von An-

trägen beträgt die Redezeit 3 10 Minu-

ten. Betreffen verschiedene Anträge 

einer Person den gleichen gegen-

stand oder stehen sie in engem Zu-

sammenhang, gilt die Redezeit nur 

einmal. 

Antrag GFL/EVP, SP, BDP und GLP: 

1 Die Redezeiten betragen: 

a. für Sachgeschäfte mit Abstim-
mungsbotschaft: 15 Minuten für 
die Sprecherin oder den Spre-
cher der vorberatenden Kom-
mission, 30 Minuten pro Frakti-
on und 15 Minuten für die Mit-
glieder des Gemeinderats; 

b. für übrige Sachgeschäfte, na-
mentlich Reglemente und Kre-
ditgeschäfte ohne obligatori-
sche Volksabstimmung: 10 Mi-
nuten für die Sprecherin oder 
den Sprecher der vorberatenden 
Kommission, 20 Minuten pro 
Fraktion und 10 Minuten für die 
Mitglieder des Gemeinderats; 
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c. für Vorstösse inkl. Prüfungsberich-
te, Begründungsberichte und Ab-
schreibungen sowie Berichte zur 
Kenntnisnahme: 10 Minuten für die 
Sprecherinnen oder den die Spre-
cher der vorberatenden Kommissi-
on, 10 Minuten für die einreichen-
den Ratsmitglieder, 10 Minuten 
pro Fraktion und 10 Minuten für 
die Mitglieder des Gemeinderats. 

2 Den fraktionslosen Stadtratsmitglie-

dern steht zusammen gleich viel Re-

dezeit zu wie einer Fraktion. Die Re-

dezeit für die fraktionslosen Mitglie-

der beträgt ein Viertel der Redezeit 

der Fraktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. für Vorstösse inkl. Prüfungsbe-
richte, Begründungsberichte 
und Abschreibungen sowie Be-
richte zur Kenntnisnahme: 10 
Minuten für die Sprecherin oder 
den Sprecher der vorberatenden 
Kommission, 10 Minuten für die 
einreichenden Ratsmitglieder, 
10 Minuten pro Fraktion und 10 
Minuten für die Mitglieder des 
Gemeinderats. 

2 Den fraktionslosen Stadtratsmit-

gliedern steht zusammen gleich viel 

Redezeit zu wie einer Fraktion. 

3 Die einer Fraktion zustehende 

Redezeit kann auf mehrere Perso-

nen und Voten aufgeteilt werden. 

4 Erfolgt die Diskussion zu Vorstös-

sen gemäss Artikel 47 Absatz 3 ge-

meinsam, kommen die Redezeiten 

wie für einen Vorstoss zur Anwen-

dung. 

5 Auf Antrag kann der Stadtrat die 

Redezeit verlängern oder herabset-

zen. Dabei werden alle Redezeiten 

proportional gleich verlängert oder 

gekürzt. Über einen solchen Antrag 

muss vor Beginn der Behandlung 

des entsprechenden Traktandums 

befunden werden. 
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6 Auf Antrag des Büros des Stadtrats 

oder einer Fraktion kann der Stadtrat 

die Redezeit verlängern oder herab-

setzen. 

7 Die Redezeit für die Sprecherin oder 

den Sprecher der vorberatenden 

Kommission und für die Gemeinde-

ratsmitglieder beträgt höchstens 15 

Minuten. 

 

 

 

 

 

 

 

8 Das Präsidium des Stadtrats erlässt 

eine separate Verhandlungsordnung 

für die Behandlung des Jahresberichts 

und des Produktengruppen-Budgets. 

 

 

 

Der bisherige Absatz 7 wird neu zu 

Absatz 4. 

5 Auf Antrag des Büros des Stadtrats 

oder einer Fraktion kann der Stadtrat 

die Redezeit verlängern oder herab-

setzen. Ausgenommen sind die 

Sprecherin oder der Sprecher der 

vorberatenden Kommission und die 

Gemeinderatsmitglieder. Über einen 

solchen Antrag muss vor Beginn 

des betreffenden Teils der Debatte 

wie Eintreten, Rückweisung oder 

Detailberatung befunden werden. 

 

 

 

 

6 Das Präsidium des Stadtrats erlässt 

eine separate Verhandlungsordnung 

für die Behandlung des Integrierten 

Aufgaben- und Finanzplans (IAFP), 

des Jahresberichts und des Produk-

tengruppen-Budgets. 

Der bisherige Absatz 7 wird neu zu 

Absatz 4. 

5 Auf Antrag des Büros des Stadtrats 

oder einer Fraktion kann der Stadtrat 

die Redezeit verlängern oder herab-

setzen. Ausgenommen sind die 

Sprecherin oder der Sprecher der 

vorberatenden Kommission und die 

Gemeinderatsmitglieder. Über einen 

solchen Antrag muss vor Beginn 

des betreffenden Teils der Debatte 

wie Eintreten, Rückweisung oder 

Detailberatung befunden werden. 

6 (neu) Ausgenommen sind die Rede-

zeiten der Sprecherin oder ders Spre-

chers der vorberatenden Kommission 

und die der Gemeinderatsmitglieder. 

 

Absatz 6 Antrag Ratsbüro wird neu zu 

Absatz 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrag GB/JA!: 

6
 Das Präsidium des Stadtrats erlässt 

eine separate Verhandlungsordnung 

für die Behandlung des Integrierten 

Aufgaben- und Finanzplans (IAFP), 

des Jahresberichts und des Produk-

tengruppen-Budgets sowie für ge-

meinsam behandelte Geschäfte. 
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Geltende Fassung Anträge Ratsbüro Anträge Aufsichtskommission Anträge Stadtrat 

Art. 55   Anträge 

Wer einen Antrag stellt, hat ihn auf 

Verlangen des Präsidiums des Stadt-

rats schriftlich einzureichen. 

Art. 55   Form der Anträge 

unverändert. 

  

Art. 57   Schluss der Beratung 

1 Die Beratung wird als geschlossen 

erklärt, wenn niemand mehr das Wort 

verlangt. 

2 Der Stadtrat kann seinerseits 

Schluss der Beratung verfügen. In 

diesem Fall erhalten noch diejenigen 

das Wort, die sich vorher gemeldet 

haben. 

Art. 57   aufgehoben 
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Geltende Fassung Anträge Ratsbüro Anträge Aufsichtskommission Anträge Stadtrat 

Art. 64   Dringliche Behandlung 

1 Motionen, Postulate und Interpellati-

onen können dringlich erklärt werden. 

Eine teilweise Dringlichkeit ist nicht 

möglich. 

2 Das Büro des Stadtrats stimmt ab-

schliessend über den Antrag auf dring-

liche Behandlung ab. 

3 Ist Dringlichkeit beschlossen, werden 

Motionen, Postulate und Interpellatio-

nen spätestens am vierten auf die 

Dringlicherklärung folgenden Sit-

zungstag behandelt. 

Art. 64   Dringliche Behandlung 

1 unverändert. 
 

 

 

2 unverändert.  

 

3 Ist Dringlichkeit beschlossen, werden 

Motionen, Postulate und Interpellatio-

nen unter Vorbehalt von Artikel 47 

Absatz 1 spätestens am vierten auf 

die Dringlicherklärung folgenden Sit-

zungstag traktandiert. 

Art. 64   Dringliche Behandlung 

 

 

 

 

3 
Ist Dringlichkeit beschlossen, werden 

Motionen, Postulate und Interpellatio-

nen unter Vorbehalt von Artikel 47 

Absatz 1 spätestens am vierten auf 

die Dringlicherklärung folgenden Sit-

zungstag traktandiert. Die Behand-

lung dringlicher Vorstösse ist nach 

deren einmaliger Verschiebung an 

der darauffolgenden Stadtratssit-

zung zwingend. 
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Geltende Fassung Anträge Ratsbüro Anträge Aufsichtskommission Anträge Stadtrat 

Art. 75   Reihenfolge der Abstimmun-

gen  

1 Zuerst ist über Ordnungs- und 

Rückweisungsanträge abzustimmen 

(Art. 51 und 52). 

2 Nach Erledigung der Ordnungs- und 

Rückweisungsanträge ist über Abän-

derungsanträge und zuletzt über ge-

genseitig sich ausschliessende Haupt-

anträge abzustimmen. 

 

 

3 Liegen mehr als zwei Hauptanträge 

vor, werden zuerst in Eventualabstim-

mungen die Anträge einzelner Mitglie-

der des Stadtrats und nachher das 

Resultat der Eventualabstimmungen 

dem Antrag der vorberatenden Kom-

mission und zum Schluss das Resultat 

dieser Abstimmung dem Antrag des 

Gemeinderats gegenübergestellt. 

Art. 75   Reihenfolge der Abstimmun-

gen  

1 Zuerst ist über einen allfälligen 

Nichteintretensantrag, sodann über 

Rückweisungsanträge abzustimmen. 

2 Nach deren Erledigung ist über Ab-

änderungsanträge und zuletzt über 

Hauptanträge abzustimmen. Liegen zu 

einem Abstimmungsgegenstand 

zwei oder mehr Anträge vor, die 

sich gegenseitig ausschliessen, 

sind sie gegenüberzustellen und 

auszumehren. 

3 Beim Ausmehren sich gegenseitig 

ausschliessender Anträge werden 

zuerst in Eventualabstimmungen die 

Anträge einzelner Mitglieder des Stadt-

rats und der Fraktionen ausgemehrt. 

Der obsiegende Antrag wird anschlies-

send dem Antrag der vorberatenden 

Kommission und zum Schluss der in 

dieser Abstimmung obsiegende Antrag 

dem Antrag des Gemeinderats gegen-

übergestellt. Vorbehalten bleibt Ab-

satz 1. 

  

 
Bern, 24. August 2015 
 


